T I STATISTISCHE AMTER

Name der befragenden Behorde DES BUNDES UND DER LANDER

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe gf;negf’niiﬁ\mtes
Teil 111.2: Einrichtungen und tatige Personen in glt_r;ﬁg*t Hausnummer
der Kinder- und Jugendhilfe o
(ohne Tageseinrichtungen fiir Kinder)
Bei Fensterbriefumschlag: postalische Anschrift der befragenden Behoérde, Rijcksendung bitte bis 1 o Februar 2011

Anschrift der Einrichtung

Ansprechpartner/-in fir Ruckfragen (freiwillige Angabe)
Name:

Muster ---

Sie erreichen uns Uber

Telefon: Herr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX X-XXXXX
Frau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ~— XXXXXXXXXX-XXXXX

Telefax: XXXXXXXXXX-XXXXX

E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.de
Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Stichtag: 31. Dezember 2010

Anschrift des Trégers Bei Einrichtungen, die zu diesem Zeitpunkt voriibergehend ge-
schlossen sind, gilt als Stichtag das letzte vorausgehende Monats-
ende, an dem die Einrichtung noch geo6ffnet war.

Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entnehmen Sie
der Seite 2 dieses Fragebogens.

Schlisselnummern fur Art des Tragers, Berufsausbildungsab-
schluss und Arbeitsbereich stehen auf der beigefiigten Unterlage.
Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erlaute-
rungen auf Seite 2 bis 7 in der separaten Unterlage.

1-16 1 S ! | | | | | | | | | | 1 |
BA Land Kreis Gemeinde Einrichtung SA
. . . 5 1
Beachten Sie folgende Hinweise: (S SR ——
. BA Land Kreis Gemeinde Einrichtung SA
Bitte flillen Sie nur die weil® unterlegten Felder aus
und beachten Sie die beigefligte Unterlage und
die Schlisselnummern.
A Art des Tragers der Einrichtung
gemal Schliussel 1 ... 17418 L
B Rechtsform des Tragers
19-20
Es ist nur eine Angabe maéglich
g 9 19-20 07 Eigenbetrieb einer Gebietskorperschaft .......... L] o

01 Naturliche Person (z.B. Einzelunternehmen) ] o
08 Andere Personengesellschaft

02 Gemeinnitziger Verein ... L] o (2.B. GBR, OHG, KG) ..o [ ] o8

e L L o 09 Andere juristische Person des Privatrechts
(2.B.AG, GMbH) oo L] 0o

04 Gemeinnutzige Gesellschaft mit
beschrankter Haftung (gGmbH) ... Y 10 Andere juristische Person des &ffentlichen
. Rechts/Sonstige Rechtsform des 6ffentlichen

05 Eingetragene Genossenschaft (eG) ... Y Rechts (z.B. Ggebietskbrperschaft, Zweck-
06  StIftuNg ... L] o6 Uil NI YT D) oo L o
11 Auslandische Rechtsform ... ]
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riema01
Textfeld
Muster


Bitte zurlicksenden an

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
Geschaftsbereich Statistik
Referat 343

Kinder- und Jugendhilfe
40193 Dusseldorf

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Zweck der Erhebung ist, einen Uberblick (iber die institutionelle
und personelle Situation in der Kinder- und Jugendhilfe als Grund-
lage fiir eine erfolgreiche Jugendpolitik zu erhalten und die fur die
Planung von Jugendhilfeeinrichtungen auf értlicher und Gberregio-
naler Ebene erforderlichen Grunddaten bereitzustellen.

Erfasst werden Einrichtungen, Beh6rden und Geschéaftsstellen in
der Kinder- und Jugendhilfe und die dort tatigen Personen. Bei
Einrichtungen wird, soweit sinnvoll, auch die Zahl der Platze er-
mittelt, die fur die Betreuung junger Menschen zur Verfligung
stehen. Die Erhebung wird als Totalerhebung bei den Tragern der
Jugendhilfe und den Einrichtungen in vierjahrlichem Abstand

— zum Jahresende — durchgefihrt.

Rechtsgrundlagen

§§ 98 bis 103 des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder- und
Jugendhilfe — in der Fassung der Bekanntmachung vom

14. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3134 ), das zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 6. Juli 2009 (BGBI.| S. 1696 ) geandert worden
ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom
22. Januar 1987 (BGBI. | S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBI. | S. 2246 ) geandert
worden ist.

Erhoben werden Angaben zu §99 Abs. 9 SGB VIII. Die Aus-
kunftsverpflichtung ergibt sich aus § 102 Abs. 2 Nr. 1 bis 3,

5 bis 7 SGB VIII in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach sind die
ortlichen und Uberdértlichen Trager der Jugendhilfe, die obersten
Landesjugendbehdrden, die kreisangehdérigen Gemeinden und
Gemeindeverbande, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe wahr-
nehmen, die Trager der freien Jugendhilfe und die Leitungen von
Einrichtungen, Behdérden und Geschaftsstellen in der Jugendhilfe
auskunftspflichtig. GemaR § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch
und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftser-
teilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grund-
satzlich geheim gehalten. Nur in ausdriicklich gesetzlich geregel-
ten Ausnahmefallen dirfen Einzelangaben Gbermittelt werden.

Seite 2

Bitte aktualisieren Sie lhre Anschrift, falls erforderlich.
Name und Anschrift

Bemerkungen

Zur Vermeidung von Rickfragen unsererseits kénnen Sie
hier auf besondere Ereignisse und Umsténde hinweisen,
die Einfluss auf Ihre aktuellen Angaben haben.

5
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BA Land Kreis Einrichtung SA

Gemeinde

Eine Ubermittlung der erhobenen Angaben ist nach

§ 103 Abs. 1 SGB VIl in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG an
oberste Bundes- und Landesbehdérden in Form von Tabellen mit
statistischen Ergebnissen zulassig, auch soweit Tabellenfelder
nur einen einzigen Fall ausweisen, sofern diese Tabellen nicht
tiefer als auf Regierungsbezirksebene, im Fall der Stadtstaaten
auf Bezirksebene, gegliedert sind.

Fur ausschlieBlich statistische Zwecke diirfen nach

§ 103 Abs. 2 SGB VIII den zur Durchfiihrung statistischer Aufga-
ben zustandigen Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbande
fur ihren Zustandigkeitsbereich Einzelangaben aus der Erhebung
mit Ausnahme der Hilfsmerkmale Gbermittelt werden, soweit die
Voraussetzungen nach § 16 Abs. 5 BStatG gegeben sind. Nach
§ 16 Abs. 6 BStatG ist es auch zulassig, Hochschulen oder son-
stigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaft-
licher Forschung fir die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vor-
haben Einzelangaben dann zur Verfligung zu stellen, wenn diese
so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhaltnismaRig
groRen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten
oder Betroffenen zugeordnet werden konnen. Die Pflicht zur
Geheimhaltung besteht auch fir Personen, die Empfanger von
Einzelangaben sind. Eine Ubermittlung von Einzelangaben mit
Namen und Anschrift ist ausgeschlossen.

Hilfsmerkmale, Trennen und Léschen, Ordnungsnummern

Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle sowie Name
und Telekommunikationsanschlussnummer ( Telefonnummer

und E-Mail-Adresse ) der fur eventuelle Rickfragen zur Verfiigung
stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der tech-
nischen Durchfiihrung der Erhebung dienen. Sie werden nach
Abschluss der Eingangsprufung vom Fragebogen getrennt, ge-
sondert aufbewahrt und spatestens nach Abschluss der nachsten
Erhebung vernichtet.

Die vom Statistischen Amt vergebenen Nummern und Ordnungs-
nummern bestehen aus einem Regionalschlissel fur das jeweilige
Land, den jeweiligen Kreis und die Gemeinde sowie einer frei ver-
gebenen Nummer fiir jede Einrichtung. Letztere dient der Unter-
scheidung der in die Erhebung einbezogenen Einrichtung und der
rationellen Aufbereitung.
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riema01
Textfeld
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
Geschäftsbereich Statistik
Referat 343
Kinder- und Jugendhilfe
40193 Düsseldorf


01

02

03

04

05

06
07

08

09

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19

Art der Einrichtung, Behorde
oder Geschaftsstelle
Es ist nur eine Angabe mdglich.

Einrichtung der stationaren Erziehungshilfe mit

mehreren Gruppen im Schichtdienst auf einem 2
Heimgelande (Stammhaus) ... ] o
Einrichtung der stationaren Erziehungshilfe mit
mehreren Gruppen in Lebensgemeinschafts-

form auf einem Heimgelande

(z.B. Kinder- und Jugenddorfer) ... [ o

Ausgelagerte Gruppen mit organisatorischer
Anbindung an das Stammhaus im Schichtdienst L] o3

Ausgelagerte Gruppen mit organisatorischer
Anbindung an das Stammbhaus in Lebens-

gemeinschaftsform ... Y
Betreute Wohnform mit oder ohne Anbindung

an das Stammhaus ... L] o
Erziehungsstelle gemal §34 SGB VIII ................ Y
Wochengruppe (ohne Wochen-

endunterbringung) ... [ o
Tagesgruppe gemal §32 SGB VIII ... Y

Einrichtung/Abteilung/ Gruppe fiir gesicherte/
geschlossene Unterbringung auf der Grund-

lage einer richterlichen Entscheidung ............... Y
Einrichtung/Abteilung/ Gruppe fiir vorlaufige
Schutzmalnahmen gemaR §42 SGB VIII .......... L] 10
Kleinsteinrichtung der stationaren

Erziehungshilfe ... ] on
Einrichtung fir integrierte Hilfen (z.B. Jugend-
hilfestationen oder Jugendhilfezentren) ............. L] 12
Internat, das junge Menschen geman

§834, 41 SGB VIl aufnimmt ... L 4
GroRpflegestelle ... [ 1
Gemeinsame Wohnform fir Mutter/Vater

und Kinder ... [ 45
Einrichtung der Frahforderung ... L] 4

Einrichtung tber Tag und Nacht fir junge
Menschen mit Behinderung ... ]

Tageseinrichtung/Tagesheim fiir junge
Menschen mit Behinderung ... T

Einrichtung des Jugendwohnens im

Rahmen der Jugendsozialarbeit geman

§13 Abs. 3 SGB VIII (z.B. Wohnheim fiir

Schiiler und Auszubildende) ... T

Genehmigte Platze gemal} Betriebserlaubnis
(Nicht die Zahl der tatsachlich belegten Platze angeben. )

Angabe entfallt fir Einrichtungen Nr. 25 bis 41 in Frage C

Platze insgesamt ... 2325 L.

darunter Platze flr behinderte
junge Menschen ... 2628 L1 |
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20

21

22

23

24
25

26

27

28

29
30

31
32

33

34

35

36

37
38

39
40

41

&

BA Land Kreis Gemeinde Einrichtung

Jugendmigrationsdienst ...

Einrichtung der schulischen und berufsbe-
zogenen Jugendsozialarbeit gemafn

§13 Abs. Tund 2 SGB VIII ...

Kur-, Genesungs- und Erholungseinrichtung

fur junge Menschen ...

Jugendherberge, Jugendgastehaus,

Jugendiibernachtungshaus ...

Jugendtagungsstatte, Jugendbildungsstatte ......

Jugendzentrum, -freizeitheim, Haus der

offenen TUr ...

Jugendraume/Jugendheim ohne

hauptamtliches Personal ...

Einrichtung oder Initiative der mobilen

Jugendarbeit ...

Jugendkunstschule, kulturpadagogische und

kulturelle Einrichtung fur junge Menschen ..........

Einrichtung der Stadtranderholung ...

Kinder- und Jugendferienstatte, Kinder- und

Jugenderholungsstatte ...

Familienferienstatte ...

Padagogisch betreuter Spielplatz/Spielhaus/

Abenteuerspielplatz ...
Jugendzeltplatz ...
Erziehungs- und Familienberatungsstelle ...........
Ehe- und Lebensberatungsstelle ...
Jugendberatungsstelle gemal §11 SGB VIII ...

Drogen- und Suchtberatungsstelle ...

Einrichtung der Mitarbeiterfortbildung/

Mitarbeiterinnenfortbildung ...

Einrichtung der Eltern- und Familienbildung ......

Behorde, Geschéaftsstelle eines Tragers

der freien Jugendhilfe ...

Arbeitsgemeinschaft oder sonstiger Zusam-

menschluss von Tragern der Jugendhilfe ...........

Haupt- und nebenberuflich Tatige

(Haupt- und nebenberuflich Tatige bitte
zeilenweise auf der Seite 4 ff. des Bogens
eintragen.)

Einrichtungen ohne haupt- oder neben-
beruflich Tatige tragen hier bitte 9 ein.
Die Angaben zum Personal sind dann
nicht auszuflllen. ...

D21
DZZ

L] 2
D24

D 25
D 26
D 27

DZS
DZQ

D?:O
D31

[ =
[ =
[ s
Y
[ a6
[ &

DBS
DSQ

D40

DM
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F Angaben zum Personal
1 Angaben zum padagogischen und Verwaltungspersonal

Bitte fir jede tatige Person eine Zeile ausfillen. Ehrenamtlich Tatige sind nicht zu erfassen.

Geschlecht EE)ESat Geburtsar Pesr::]u:jri::::gabe ':)‘;?th Beschaftigungsumfang Berufs
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F Angaben zum Personal
noch: 1 Angaben zum padagogischen und Verwaltungspersonal

Bitte fiir jede tatige Person eine Zeile ausfillen. Ehrenamtlich Tatige sind nicht zu erfassen.

Lfd.
Nr.

18-19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

89

40

41

42
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BA Land Kreis Gemeinde Einrichtung SA PA

F Angaben zum Personal
noch: 1 Angaben zum padagogischen und Verwaltungspersonal

Bitte fiir jede tatige Person eine Zeile ausfillen. Ehrenamtlich Tatige sind nicht zu erfassen.

Ge- Stellung im Beruf Arbeits-
Geschlecht  burts-  Geburtsjahr bereich Beschaftigungsumfang
monat Je Person nur eine Angabe EEC Be
D £ p’f: T §7 © c r.llstaus-
Lfd. €= 58 =& ==: 2 . _c® § § Didungs
= = <g =28 XL 2 © o 2] oS5 Q2 =N = ab-
Nr. 5} &) <2 L0 = T o)) =] -2t 5 > 2
= = s 3 4§ O< & Lc = = o8 5 & schluss
£ z s S L9 TO x o 2 3 S§8Ec 8 2 (Schlus-
= o = Sm °2 % £ S (7)) RESo 2 2 (Schlius
= = g 08 ® N O 2 9556 S 8  sel2)
Tl s E| o9 £ > 0 )
2% B3 s 3 e
<< O0F g ©
18-19 20 21-22 23-26 27 28-29 30-32 33 34-35
1 2 1 2 @ 4 5 1 2
a3 ] [ HER RN R e L
as ][] HEnEEE N O
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Fur alle weiteren Personen bitte Folgeblatt ausfillen.
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BA Land Kreis Gemeinde Einrichtung SA PA
2 Angaben zum hauswirtschaftlichen und technischen Personal
Geschlecht Anzahl der Geschlecht Anzahl der Geschlecht Anzahl der
Lfd. ) . vertraglich ver- Lfd. ) . vertraglich ver- Lfd. ) : vertraglich ver-
Nr. Ménn-  Weib- ginbarten Wo- Nr. Ménn- Weib- ginbarten Wo- Nr. Ménn- Weib- gjnbarten Wo-
lich lich chenstunden lich lich chenstunden lich lich chenstunden
18-19 20 30-32 18-19 20 30-32 18-19 20 30-32
Bsp. L | (4 OB 0
1 2 1 2 1 2
02 I 1 I 20 L1 b ..
03 I 2 L) L) 21 H  H .
04 I - T I e I R S » 1 [ .,
05 R 7o I A 23 L1 L)
06 I R -2 I I 2 L1 1 .
07 H | N | N | 0 | . 2 1| i | .
09 H | N L1 L) |0 | 0 ..
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Name der befragenden Behorde

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
Teil 11.2: Einrichtungen und tatige Personen

in der Kinder- und Jugendhilfe
(ohne Tageseinrichtungen fiir Kinder)

Schlisselnummern flr Art
des Tragers der Einrichtung

Schlissel 1

Schl. Art des Tragers der Einrichtung

Nr.

01
02
03
04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14

Offentliche Jugendhilfe

Jugendamt (6rtlicher Trager)
Landesjugendamt (Uberortlicher Trager)
Oberste Landesjugendbehdérde (Ministerium)

Gemeinde oder Gemeindeverband ohne
eigenes Jugendamt

Freie Jugendhilfe

Arbeiterwohlfahrt oder deren Mitglieds-
organisationen

Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband
oder dessen Mitgliedsorganisationen

Deutsches Rotes Kreuz oder dessen
Mitgliedsorganisationen

Diakonisches Werk oder sonstige der EKD
angeschlossene Trager

Deutscher Caritasverband oder sonstige
katholische Trager

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland oder
judische Kultusgemeinde

Sonstige Religionsgemeinschaften des 6ffentlichen
Rechts

Jugendgruppe, Jugendverband, Jugendring
(Jugendgruppen gelten fir diese Erhebung als Trager,
wenn sie gemaR §75 SGB VIII anerkannt sind.)

Sonstige juristische Person, andere Vereinigung

Wirtschaftsunternehmen

Schlisselnummern fir
Berufsausbildungsabschluss

Schlussel 2

Schl. Berufsausbildungsabschluss

Nr.

01

02

Die Zuordnung von DDR-Berufsausbildungsabschlis-
sen finden Sie auf Seite 7 dieser Unterlage.

Dipl.-Sozialpadagoge/Dipl.-Sozialpadagogin,
Dipl.-Sozialarbeiter/-in
(FH oder vergleichbarer Abschluss)

Dipl.-Padagoge/-in, Dipl.-Sozialpddagoge/-in,
Dipl.-Erziehungswissenschaftler/-in (Universitat
oder vergleichbarer Abschluss)

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Teil 111.2

03

04
05
06
07
08
09

10

11
12
13
14
15

16
17

18

19
20
21

22
23

24

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

11! STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

Stichtag: 31. Dezember 2010

Dipl.-Heilpddagoge/-in (FH oder vergleichbarer
Abschluss)

Erzieher/-in

Heilpadagoge/Heilpadagogin (Fachschule)
Kinderpfleger/-in

Heilerzieher/-in, Heilerziehungspfleger/-in
Familienpfleger/-in

Assistent/-in im Sozialwesen (Sozialassistent/-in,
Sozialbetreuer/-in, Sozialpflegeassistent/-in, sozial-
padagogische/-r Assistent/-in)

Soziale und medizinische Helferberufe (Erziehungs-
helfer/-in, Heilerziehungshelfer/-in,
Heilerziehungspflegehelfer/-in, Hauswirtschaftshelfer/-in,
Krankenpflegehelfer/-in)

Sonstige soziale/sozialpadagogische Kurzausbildung
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in
Psychologische/-r Psychotherapeut/-in
Psychologe/Psychologin mit Hochschulabschluss

Beschaftigungs- und Arbeitstherapeut/-in
(Ergotherapeut/-in), Bewegungspadagoge/-in,
Bewegungstherapeut/-in (Motopade/Motopadin)

Arzt, Arztin

(Fach-)Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger,
Krankenschwester, Krankenpfleger

Krankengymnast/-in, Masseur/-in, Masseur und
medizinischer Bademeister, Masseurin und
medizinische Bademeisterin

Logopade/Logopadin
Sonderschullehrer/-in

Fachlehrer/-in oder sonstiger Lehrer/
sonstige Lehrerin

Sonstiger Hochschulabschluss

Abschlussprifung fur den mittleren Dienst/Erste
Angestelltenprifung

Abschlussprufung fur den gehobenen Dienst/Zweite
Angestelltenprifung

Sonstiger Verwaltungsberuf

Hauswirtschaftsleiter/-in, Wirtschafter/-in,
Oekotrophologe/Oekotrophologin

(Fach-)Hauswirtschafter/-in
Kaufmannsgehilfe/Kaufmannsgehilfin
Facharbeiter/-in

Meister/-in

Kinstlerischer Berufsausbildungsabschluss
Sonstiger Berufsausbildungsabschluss
Praktikant/-in im Anerkennungsjahr
Anderweitig noch in Berufsausbildung

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung

Seite 1



Erlauterungen zum Fragebogen

Abgrenzung des Erhebungsbereichs

Die Erhebung erstreckt sich auf alle

— Jugendbehdrden als Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe,

— ubrigen Einrichtungen einschlieBlich der ortlichen Geschaftsstellen
freier Trager sowie der Jugendverbande und Jugendgruppen, in denen
Kinder- und Jugendhilfe geleistet wird oder fiir die eine Betriebser-
laubnis gemaR §45 SGB VIl oder eine vergleichbare Genehmigung
vorliegt.

— Personen, die in diesen Einrichtungen in einem haupt- oder nebenbe-
ruflichen Arbeitsverhaltnis tatig sind.

Sofern eine Einrichtung nicht ausschlieRlich Zwecken der Kinder- und
Jugendhilfe dient, ist dennoch fur den der Kinder- und Jugendhilfe
dienenden Teil der Einrichtung Auskunft zur Statistik zu erteilen.

Folgende Einrichtungen/Personen sind nicht zu melden:

— Einrichtungen auflerhalb des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland,

— Einrichtungen, die liberwiegend der Bildung Erwachsener oder der
Wissensvermittlung dienen, wie z.B. Volkshochschulen,

— Einrichtungen, deren Aufgaben liberwiegend schulischen Zwecken
zuzuordnen sind, z.B. Schilerbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Lernhilfe,
Schilerheime, Schullandheime,

— Personen, die nur ehrenamtlich oder nur voriibergehend im Rahmen
ihrer Verwaltungsausbildung in der Kinder- und Jugendhilfe tatig sind.

Meldung zur Statistik

Fur jede Einrichtung, Behdérde oder Geschaftsstelle, die Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe erflillt, ist ein Fragebogen auszufillen und bis
spatestens 1. Februar 2011 an das Statistische Amt zu senden.

Ab Seite 4 des Fragebogens sind alle in der oder fir die Einrichtung der
Kinder- und Jugendhilfe tatigen Personen einzutragen.

Allgemeines

Einrichtungen, die verschiedene Erziehungssettings anbieten, missen
fur diese jeweils eigene Fragebdgen ausflllen.

Beispiel:
Eine Einrichtung, die sich aus 2 Innenwohngruppen, 3 AuRenwohngrup-
pen, 2 Tagesgruppen und dem Angebot, durchschnittlich 5 Jugendliche

in Wohnungen zu betreuen, zusammensetzt, fiillt insgesamt
4 Fragebdgen aus, namlich

1 Bogen flir das Stammhaus mit den Innenwohngruppen,

1 Bogen fiir die AuRenwohngruppen,

1 Bogen flr die Tagesgruppen,

1 Bogen fir betreute Wohnform.

Das Personal, das direkt fur die Erziehungssettings eingesetzt wird, ist
jeweils bei diesen zu melden. Das gruppentibergreifende Personal sowie
das Personal fir die Innenwohngruppen ist beim Stammhaus zu melden.
Nur soweit eine Trennung nach einzelnen Abteilungen nicht mdglich ist, ist
die Einrichtung nebst zugehérendem Personal nach dem liberwiegenden
Zweck zuzuordnen.

Erlduterungen zu den Erhebungsmerkmalen
A: Art des Tragers der Einrichtung

Die Art des Tragers der Einrichtung ist fir jede Einrichtung geman
Schlissel 1 (Seite 1 dieser Unterlage ) anzugeben.

Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe

Die Trager der offentlichen Jugendhilfe werden in den
Stadtstaaten wie folgt zugeordnet:

Land
Uberdrtlicher Trager

— Senat =
— Landesjugendamt =

— Bezirksamter = Ortlicher Trager
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Trager der freien Jugendhilfe

Einrichtungen, die Verbanden der freien Wohlfahrtspflege angeschlossen
sind, kreuzen jeweils den betreffenden Verband (z.B. Arbeiterwohlfahrt,
Diakonisches Werk) an.

Von den Kirchen selbst betriebene Einrichtungen sind der gleichen
Position wie die von den entsprechenden konfessionellen Verbanden
(Diakonisches Werk, Deutscher Caritasverband ) getragenen Einrich-
tungen zuzuordnen.

Jugendgruppen gelten fiir die Erhebung als Trager, wenn sie nach
§75 SGB VIII anerkannt sind.

Sonstige juristische Person, andere Vereinigung:

Hierzu z&hlen auch Elterninitiativen, soweit sie keinem der Verbande der
freien Wohlfahrtspflege angeschlossen sind. Ansonsten ist jeweils der
entsprechende Verband (z.B. Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsver-
band) anzugeben.

Wirtschaftsunternehmen

Wirtschaftsunternehmen ist von Einrichtungen anzugeben, die von
privatgewerblichen Betreibern geflihrt werden; dies gilt auch flr Einrich-
tungen, die von Unternehmen der &ffentlichen Hand oder Behdrden —
sofern sie nicht offentliche Trager sind — betrieben werden und z.B. als
GmbH eingerichtet sind.

B: Rechtsform des Tréagers

Die Rechtsform des Tragers ist der Satzung des Rechtstragers der Ein-
richtung zu entnehmen. In Zweifelsfallen misste die fur juristische An-
gelegenheiten zustandige Person des Rechtstragers Auskunft geben
kénnen.

Im Einzelnen bitten wir Sie, folgende Zuordnungen zu beachten:
01 Natiirliche Person:

Hierzu gehoren jeweils das eingetragene Einzelunternehmen
(e.K.; e.Kfm.; e.Kffr.) und das nicht eingetragene Einzelunternehmen.

02/03 Gemeinniitziger/Nicht gemeinniitziger Verein:

Hierzu gehoren jeweils der eingetragene Verein (e.V.), der nichteinge-
tragene Verein (n.e.V.) und der altrechtliche Verein.

04 Gemeinniitzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung
(gGmbH):

Hierzu gehort auch die gemeinnitzige Gesellschaft mit beschrankter
Haftung in Griindung (gGmbH i.G.).

06 Stiftung:

Hierzu gehoren die Stiftung des privaten Rechts, die Stiftung des 6ffent-
lichen Rechts und die Kirchenstiftung.

08 Andere Personengesellschaft:

Hierzu gehdren

— Gesellschaft des buirgerlichen Rechts (GbR)
— Offene Handelsgesellschaft (OHG)

— Kommanditgesellschaft (KG)

— Kommanditgesellschaft auf Aktien & Co.
Offene Handelsgesellschaft (KGaA&Co.OHG)

— Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft ( Stiftung & Co.KG)

— eingetragene Genossenschaft & Co. Kommanditgesellschaft
(eG&Co. KG)

— Kommanditgesellschaft auf Aktien & Co. Kommanditgesellschaft
(KGaA&Co.KG)

— Gesellschaft mit beschrankter Haftung & Co.
Kommanditgesellschaft (GmbH & Co.KG)

— Gesellschaft mit beschrankter Haftung & Co.
Offene Handelsgesellschaft (GmbH& Co. OHG)

— Aktiengesellschaft & Co. Kommanditgesellschaft (AG & Co. KG)
— Aktiengesellschaft & Co. Offene Handelsgesellschaft (AG&Co.OHG)
— Europaische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)

— Andere Gesellschaft (z.B. Grundsticksgemeinschaft, Partenreederei,
Arbeitsgemeinschaft, stille Gesellschaft, Erbengemeinschaft).
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09 Andere juristische Person des Privatrechts:
Hierzu gehoren
— Aktiengesellschaft (AG)
— Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)
— Gesellschaft mit beschrankter Haftung in Griindung
(GmbH in Griindung; GmbHi.G.)
Bitte beachten Sie:

— Gemeinnitzige Gesellschaften mit beschrankter Haftung (gGmbH)
und gemeinniitzige Gesellschaften mit beschrankter Haftung in
Grindung (gGmbHi.G.) werden mit 04 angegeben.

— Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
— Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

— Aktiengesellschaft & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
(AG&Co.KGaA)

— Gesellschaft mit beschrankter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft
auf Aktien (GmbH&Co.KGaA)

— Kolonialgesellschaft
— Bergrechtliche Gewerkschaft.

10 Andere juristische Person des 6ffentlichen Rechts/
Sonstige Rechtsform des 6ffentlichen Rechts:

Hierzu gehodren

— Korperschaften des offentlichen Rechts, z. B. Gebietskdrperschaften
(z.B. Stadtverwaltung, Landratsamt oder Jugendamt), Sparkassen,
Religionsgemeinschaften (z.B. Kirchengemeinde oder Kirchenge-
meindeverband) und sonstige Kérperschaften, z.B. (staatliche ) Univer-
sitaten, Studentenwerke, Handwerkskammern, Industrie- und Handels-
kammern, Arztekammern, Rechtsanwaltskammern

— Anstalt des offentlichen Rechts
— Regiebetrieb

— Zweckverband

— Eigengesellschaft.

Bitte beachten Sie:

— Stiftungen des privaten Rechts, Stiftungen des 6ffentlichen Rechts
und Kirchenstiftungen werden mit 06 angegeben.

— Eigenbetriebe von Gebietskorperschaften werden mit 07 angegeben.

11 Auslandische Rechtsform:

Hierzu gehdren

— auslandische Rechtsform nach EU-Recht; natlrliche Person
— Private Company Limited by Shares (Ltd)

sonstige auslandische Rechtsform nach EU-Recht; juristische Person

sonstige auslandische Rechtsform; natirliche Person

sonstige auslandische Rechtsform; juristische Person.

C: Art der Einrichtung, Behorde oder Geschéftsstelle

01 Einrichtung der stationaren Erziehungshilfe mit mehreren Grup-
pen im Schichtdienst auf einem Heimgeléande (Stammhaus) ist eine
Einrichtung, in der Sauglinge, Kinder, Jugendliche und junge Volljahrige
Uber Tag und Nacht untergebracht sind und im Rahmen der Kinder- und
Jugendhilfe (§§34,41SGBVIIl) padagogisch betreut werden. Hier sind
nur die Einrichtungen zu melden, deren padagogisches Personal Uberwie-
gend im Schichtdienst arbeitet. Insgesamt ist nur der Teil der Einrichtung
zu melden, der auf dem Heimgelande (Innenwohngruppen) angesiedelt
ist. Erziehungssettings bzw. Gruppen, die den Einrichtungsarten 03 bis
10 entsprechen, sind separat zu melden. Das gruppenibergreifende Per-
sonal — einschlieBlich des Personals der Innenwohngruppen — ist hier zu
melden. Einrichtungen, die Uber eine angeschlossene Schule verfligen,
melden auch den Lehrkérper der Schule, sofern aufgrund landesspezi-
fischer kinder- und jugendhilferechtlicher Regelungen Zuschiisse zu den
Personalkosten gezahlt werden.

Bitte beachten Sie:

Einrichtungen, die nur Uber eine Gruppe und keine AulRenwohngruppen
verfligen, z.B. Kinderhauser, sind unter Einrichtungsart 11 anzugeben.
Nicht hier, sondern mit Einrichtungsart 17 anzugeben sind Heime, die
ganz oder Uberwiegend zur Unterbringung und Betreuung behinderter
junger Menschen bestimmt sind.

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Teil I11.2

02 Einrichtung der stationaren Erziehungshilfe mit mehreren
Gruppen in Lebensgemeinschaftsform auf einem Heimgeldnde
(z.B. Kinder- und Jugenddorfer) ist eine Einrichtung fir Sauglinge,
Kinder, Jugendliche und junge Volljahrige Gber Tag und Nacht, die geman
§8§34, 41 SGB VIl erzieherisch betreut werden und in denen mindestens
eine padagogische Fachkraft mit den aufgenommenen jungen Menschen
unter einem Dach lebt. Schwerpunkte dieser Einrichtungsform sind: fami-
liennahe Erziehung, Konstanz der Bezugsperson, kleine geschlechts- und
altersgemischte Gruppen, die in einem Haus leben und weitgehend selb-
standig sind. Erziehungssettings bzw. Gruppen, die den Einrichtungsarten
03 bis 10 entsprechen, sind separat zu melden. Das gruppenubergreifen-
de Personal einschlieflich des Personals der Innenwohngruppen ist hier
zu melden.

03 Ausgelagerte Gruppen mit organisatorischer Anbindung an das
Stammhaus im Schichtdienst sind Gruppen, in denen Kinder, Jugend-
liche und junge Volljahrige tber Tag und Nacht untergebracht sind und im
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe padagogisch betreut werden
(8§34, 41 SGB VIII). Oftmals werden diese als AuRenwohngruppen
bezeichnet. Hier sind nur die Gruppen zu melden, deren padagogisches
Personal GUberwiegend im Schichtdienst arbeitet. Das gruppenubergrei-
fende Personal ist beim Stammhaus zu melden.

04 Ausgelagerte Gruppen mit organisatorischer Anbindung an das
Stammhaus in Lebensgemeinschaftsform entsprechen der Einrich-
tungsart 03 mit dem Unterschied, dass mindestens eine padagogische
Fachkraft in der Gruppe lebt und mit den aufgenommenen jungen Men-
schen eine Lebensgemeinschaft bildet. Das gruppenibergreifende Perso-
nal ist beim Stammhaus zu melden.

05 Betreute Wohnform mit oder ohne Anbindung an das Stamm-
haus sind Erziehungssettings fur Jugendliche und junge Volljahrige in
einer eigenen Wohnung gemaf §§34, 35, 41 SGB VIIl. Beim betreuten
Wohnen kénnen auch mehrere Jugendliche in einer Wohnung leben. Sie
kénnen von einem freien Trager, z.B. in einer Einrichtung der stationaren
Erziehungshilfe, oder einem &ffentlichen Trager, z.B. Jugendamt, ange-
boten werden. Als Platzzahl ist die Anzahl der Jugendlichen anzugeben,
die maximal betreut werden kann. Werden mehrere Wohnungen von einer
Geschaftsstelle aus betreut, ist diese als eine Einrichtung zu zahlen.

06 Erziehungsstelle gemaR §34 SGB VIl ist ein familiales Erziehungs-
setting, das durch sozialpadagogisches Fachpersonal durchgefiihrt wird
und in dem ein bis maximal drei Kinder aufgenommen werden. Organi-
satorisch kann sie an eine Einrichtung der stationaren Erziehungshilfe
angebunden sein oder von einem freien bzw. 6ffentlichen Trager ange-
boten bzw. koordiniert werden. Nicht zu melden sind Sonderpflegestellen
gemafl §33 SGB VIII.

07 Wochengruppe (ohne Wochenendunterbringung) ist ein Erzie-
hungssetting Uber Tag und Nacht, allerdings nur von Montag bis Freitag.
Es stellt eine Angebotsform zwischen Tagesgruppe und vollstationarer
Erziehungshilfe dar und wird in den meisten Fallen von einer gréReren
Einrichtung angeboten.

08 Tagesgruppe gemaR §32 SGB VIl ist eine teilstationare Einrichtung
in der Regel mit Heimanbindung, in der Erziehungshilfe gemaf §32 SGB
VIl geleistet wird. Hier sind auch Tagesgruppen zu melden, die geman
§35a SGB VIl belegen.

09 Einrichtung/Abteilung/Gruppe fiir gesicherte/geschlossene
Unterbringung auf der Grundlage einer richterlichen Entscheidung
ist eine Einrichtung/Abteilung/Gruppe, die ein Erziehungssetting anbietet,
in dem ein unerlaubtes Verlassen des Gruppen- oder Heimgebietes nur
durch Uberwindung von Eingrenzungs- und AbschlieRvorrichtungen még-
lich ist und eine evtl. Ausgangserlaubnis nur individuell erfolgt. Weiteres
Bestimmungsmerkmal ist, dass die Unterbringung auf der Grundlage
einer richterlichen Entscheidung entweder gemal § 1631b BGB oder JGG
erfolgt.

10 Einrichtung/Abteilung/Gruppe fiir vorlaufige SchutzmaBnahmen
gemaR §42 SGB VIl ist eine Einrichtung/Abteilung/Gruppe, die der Un-
terbringung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von vorlaufigen
Schutzmalnahmen bis zur Riickfihrung zum Personensorgeberechtigten
oder bis zur Fremdunterbringung dient. Gro3ere Einrichtungen, die eine
Gruppe fir vorlaufige Schutzmafinahmen (Kinder- und Jugendschutzstel-
len) anbieten, melden diese separat.

11 Kleinsteinrichtung der stationdren Erziehungshilfe ist eine Ein-
richtung, in der Kinder, Jugendliche und junge Volljahrige uber Tag und
Nacht untergebracht sind und im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe
padagogisch betreut werden (§§ 34, 41 SGB VIII). Sie bildet eine eigen-
standige Einrichtung und ist nicht Teil eines grofReren Verbundes. Oftmals
wird der Begriff ,Kinderhaus* verwendet. In der Regel besteht die Kleinst-
einrichtung nur aus einer Gruppe.
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12 Einrichtung fiir integrierte Hilfen (z.B. Jugendhilfestationen
oder Jugendhilfezentren) ist eine Einrichtung, in der ambulante, teil-
stationare und stationare Hilfeformen miteinander verbunden angeboten
werden. In der Regel sieht die Konzeption vor, dass die Hilfe von konstan-
ten Bezugspersonen geleistet wird. Evtl. vorgehaltene Erziehungssettings
wie Tagesgruppen oder Wohngruppen sind nicht separat zu melden, son-
dern als gesamte Platzzahl dieser Einrichtung.

13 Internat, das junge Menschen gemaR §§34, 41 SGB VIIl aufnimmt
ist eine schulische Einrichtung, in der junge Menschen vom Jugendamt
untergebracht werden und erzieherische Hilfen nach §§34, 41 SGB VIl
erhalten. Bei der Meldung sind nur Platze zu berticksichtigen, die fur
Hilfen zur Erziehung belegt werden. Personal ist nur dann zu melden,
wenn es in dem Internat besonderes Personal fir diese Hilfeformen gibt.

14 GroBpflegestelle ist eine Pflegestelle die nach §44 SGB VIII
einer Pflegeerlaubnis bedarf.

15 Gemeinsame Wohnform fiir Miitter/Vater und Kinder ist eine Ein-

richtung, die Frauen wahrend der Schwangerschaft und nach der Geburt

Unterkunft gewahrt, sowie ein Wohnheim, in dem alleinerziehende Miitter
oder Vater mit ihren Kindern fir langere Zeit wohnen kénnen. Bei der Zahl
der verfligbaren Platze ist die Aufnahmemaoglichkeit fir Matter bzw. Vater
zugrunde zu legen.

16 Einrichtung der Friihforderung ist eine Einrichtung, in der unabhan-
gig von der Behinderungsart Leistungen gemaR § 10 SGB VIII erbracht
werden. Landesrecht kann allerdings regeln, dass vorrangig andere
Leistungstrager die Hilfe gewahren.

17 Einrichtung liber Tag und Nacht fiir junge Menschen mit Behin-
derung ist eine Einrichtung, in der ausschlieBlich behinderte junge
Menschen tber Tag und Nacht untergebracht sind und die einer Betriebs-
erlaubnis gemaf §45 SGB VIl bedarf. Hierzu gehéren auch heilpadago-
gische und therapeutische Heime zur Férderung von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Volljghrigen, die kdrperlich oder geistig behindert sind
im Sinne von §§53, 54 SGB XlI oder seelisch behindert sind im Sinne von
§35a SGB VIII.

18 Tageseinrichtung/Tagesheim fiir junge Menschen mit Behinde-
rung ist eine Einrichtung, die ausschlieBlich behinderte junge Menschen
ab dem 6. Lebensjahr aufnimmt und sich nicht als Hort versteht (diese
ist bei Tageseinrichtungen fir Kinder, Teillll.1, zu melden). Hierzu geho-
ren auch heilpadagogische und therapeutische Einrichtungen zur Forde-
rung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljahrigen, die kérperlich
oder geistig behindert sind im Sinne von §§53, 54 SGB XlI oder seelisch
behindert sind im Sinne von §35a SGB VIII.

19 Einrichtung des Jugendwohnens im Rahmen der Jugendsozial-
arbeit gemaR § 13 Abs. 3 SGB VIl (z.B. Wohnheim fiir Schiiler und
Auszubildende) ist eine Einrichtung, in der Schiler/-innen, Auszubilden-
de und Erwerbspersonen (auch Arbeitslose ) bis zum 27. Lebensjahr, die
auBerhalb der Familie leben, am Ausbildungs- bzw. Beschaftigungsort
Aufnahme finden. Nicht nachzuweisen sind Schilerheime und Schulland-
heime, die keiner Betriebserlaubnis gemal §45 SGB VIII bedurfen.

20 Jugendmigrationsdienst ist eine Einrichtung fir jugendliche
Migranten/Migrantinnen, in der ihnen Angebote der Beratung, Betreuung
und Jugendsozialarbeit gemacht werden.

21 Einrichtung der schulischen und berufsbezogenen Jugend-
sozialarbeit gemaR §13 Abs. 1 und 2 SGB VIl ist eine Einrichtung,

in der Schulsozialarbeit und/oder berufsférdernde Malnahmen durch-
gefuhrt werden. In der Regel werden diese MaRnahmen tber mehrere
Kostentrager finanziert (Bundesagentur fir Arbeit, Férderprogramme des
Landes oder der Kommune). Zu melden ist nur der Teil der Einrichtung,
der MaRnahmen durchfihrt, die Gber § 13 Abs. 1 und 2 SGB VIII finanziert
werden. Dies bezieht sich auf die Anzahl der Platze und das Personal.
Nicht zu melden sind Personen, die keine Aufgaben nach SGB VIl durch-
fuhren oder koordinieren.

22 Kur-, Genesungs- und Erholungseinrichtung fiir junge Menschen

dient ganzjahrig der Gesundheitspflege oder der Erholung von jungen

Menschen. Krankenh&user fallen nicht hierunter.

23 Jugendherberge, Jugendgastehaus, Jugendiibernachtungs-

haus:

— Jugendherbergen sind nur zu melden, wenn sie dem Deutschen
Jugendherbergswerk angehdren.

— Jugendgéstehauser sind Einrichtungen, die der Ubernachtung einzelner
Personen und Gruppen dienen.

— Jugendubernachtungshauser erméglichen jugendlichen Besuchern
meist kurzfristige Aufenthalte bei relativ einfacher Unterbringung und
Selbstversorgungsmadglichkeiten.
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24 Jugendtagungsstatte, Jugendbildungsstatte:

— Jugendtagungsstatten sind regionale oder liberregionale Einrichtungen,
in der Regel ohne hauptamtliches padagogisches Personal, mit
Tagungs-, Ubernachtungs-, Verpflegungs- und Freizeitmdglichkeiten,
in denen regelmaRige Bildungsveranstaltungen durchgefiihrt werden.

— Jugendbildungsstatten stehen ganz oder iUberwiegend fir Veranstal-
tungen der auRerschulischen Jugendbildung einschliellich der Mitar-
beiterschulung/Mitarbeiterinnenschulung zur Verfugung. Sie verfligen
Uber eigenes padagogisches Personal, das eigene MalRnahmen an-
bietet. Nicht hierzu gehéren Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

25 Jugendzentrum, Jugendfreizeitheim, Haus der offenen Tiir sind
Einrichtungen mit haupt- oder nebenamtlichem padagogischen Per-
sonal, die organisierten und nichtorganisierten Jugendlichen ein differen-
ziertes Freizeit- und Bildungsprogramm anbieten oder ermdglichen
(siehe auch unter Ziffer 26).

26 Jugendrdaume/Jugendheim ohne hauptamtliches Personal sind
Einrichtungen ohne Ubernachtungsméglichkeiten und ohne hauptamt-
liches Personal mit zwei oder mehr Gruppenraumen, die ausschlieRlich
oder Uberwiegend Jugendgruppen und Jugendorganisationen flr eine
kontinuierliche Jugendarbeit zur Verfligung stehen. Jugendraume bzw.
Jugendheime haben in der Regel einen eigenen Eingang und eigene
sanitare Einrichtungen (z.B. abgeschlossene Wohnung).

27 Einrichtung oder Initiative der mobilen Jugendarbeit sind Ein-
richtungen oder Initiativen, die von einer Geschaftsstelle aus agieren und
die einen gruppen- und lebensfeldbezogenen aufsuchenden Arbeitsan-
satz in der Jugendarbeit vertreten. Hierzu zahlen z.B. Straensozial-
arbeit, FuRballfanprojekte oder niedrigschwellige und gemeinwesen-
orientierte Angebote der Jugendarbeit.

28 Jugendkunstschule, kulturpddagogische und kulturelle
Einrichtung fiir junge Menschen sind Einrichtungen der au3erschu-
lischen kulturellen Bildung. Hier sollen junge Menschen zu eigener
Betatigung mit allen kinstlerischen Ausdrucks- und Gestaltungsmitteln
angeregt werden und es soll ihnen die Mdglichkeit gegeben werden, sich
entsprechend ihren Interessen zu betatigen. Tanz, Theater, visuelle Ge-
staltung, Fotografie, Musik, Literatur, Video, plastisches Gestalten und
multimediale Aktionen sind Teile des vielfaltigen Angebots.

29 Einrichtung der Stadtranderholung ist eine Einrichtung in Stadt-
néhe, die der Tageserholung (ohne Ubernachtung) von Kindern dient.

30 Kinder- und Jugendferienstitte, Kinder- und Jugenderholungs-
stitte sind Einrichtungen (mit Ubernachtung), die in der Regel wahrend
der allgemeinen Ferienzeit der Freizeitgestaltung und Erholung von Kin-
dern und Jugendlichen unter pddagogischer Begleitung dienen.

31 Familienferienstitte ist eine familiengerechte Unterkunft, die fur die
Freizeitgestaltung und Erholung von Familien ganzjahrig zur Verfligung
steht (z.B. Familienferienheim, Familienferiendorf).

32 Padagogisch betreuter Spielplatz/Spielhaus/Abenteuerspielplatz
sind Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen zum Spielen zur Ver-
fugung stehen und durch eine sozialpadagogisch ausgebildete Fachkraft
betreut werden. Hierzu gehdren auch Spielparks. Spielhduser sind dem
betreuten Spielplatz angegliedert und dienen dazu, das Angebot in der
kalten Jahreszeit aufrecht zu erhalten.

33 Jugendzeltplatz ist eine zum Zelten von Kindern und Jugendlichen
ausgewiesene Gelandeflache (mit festen oder mobilen sanitaren Einrich-
tungen).

34 Erziehungs- und Familienberatungsstelle ist eine Einrichtung, de-
ren Aufgabe die Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien
ist und die Uber ein multidisziplinares Fachteam verfligt (Erziehungsbe-
ratung nach §28 SGB VIII). Einrichtungen, die zusatzlich weitere Bera-
tungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Eheberatung, Schwangerschaftskon-
fliktberatung), so genannte integrierte Beratungsstellen, werden dann als
Erziehungs- und Familienberatungsstellen erfasst, wenn ihre Gberwie-
gende Personalkapazitat fir Aufgaben der Erziehungsberatung zur Ver-
fugung steht. Bei diesen Einrichtungen sind nicht alle Fachkrafte, sondern
nur der auf Erziehungsberatung entfallende Teil als tatige Personen zu
erfassen.

35 Ehe-und Lebensberatungsstelle ist eine Einrichtung, deren vor-
rangige Aufgabe die Beratung von volljahrigen Einzelpersonen und
Paaren ist. In der Erhebung werden diese Beratungsstellen nur bertick-
sichtigt, wenn sie gemaR ihrem Selbstverstandnis auch Kinder- und
Jugendhilfeleistungen erbringen (z.B. gemaR §17 SGB VIII). Bei diesen
Einrichtungen sind nicht alle Fachkréafte, sondern nur der auf Kinder- und
Jugendhilfeleistungen entfallende Teil zu erfassen.
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36 Jugendberatungsstelle gemaB §11 Abs. 3 Nr. 6 SGB VIl ist eine
Einrichtung, die ein besonders auf Jugendliche abgestimmtes Beratung-
sangebot vorhalt. Die Beratung Jugendlicher im Rahmen der Erziehungs-
und Familienberatung wird mit Einrichtungsart 34 angegeben. Jugend-
beratungsstellen, die ausschlieBlich oder Gberwiegend Drogenberatung
durchfiihren, werden mit Einrichtungsart 37 angegeben.

37 Drogen- und Suchtberatungsstelle ist eine Einrichtung, in der
drogenabhangige und suchtkranke junge Menschen sowie deren An-
gehdrige beraten und unterstitzt werden.

38 Einrichtung der Mitarbeiterfortbildung/Mitarbeiterinnenfort-
bildung fiihrt Veranstaltungen zur Fortbildung von haupt-, neben- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und
Jugendhilfe durch. Sie verfugt Gber hauptamtliches padagogisches
Personal.

39 Einrichtung der Eltern- und Familienbildung ist eine Einrichtung,
in der Eltern, Erziehungsberechtigten und interessierten Jugendlichen
familienbezogene Bildungshilfen geboten werden.

40 Behorde, Geschaiftsstelle eines Tragers der freien Jugendhilfe:
Hierzu gehdren Jugendamter, Landesjugendamter, oberste Landes-
jugendbehdrden sowie die Geschéaftsstellen der freien Trager; kreisan-
gehdrige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt sind dann als Einrichtung
zu erfassen, wenn sie mindestens eine Person beschaftigen, die Uber-
wiegend in der Kinder- und Jugendhilfe tatig ist, z. B. Jugendpflegerin,
Jugendpfleger. Das gleiche gilt fir Geschaftsstellen freier Trager.

D: Genehmigte Platze gemaR Betriebserlaubnis

Hier ist die Zahl der genehmigten Platze entsprechend der Betriebser-
laubnis insgesamt anzugeben, nicht die Zahl der tatsachlich belegten
Platze.

Als verflgbare Platze sind nur die fiir eine normale Belegung zugelas-
senen Platze bzw. Betten (z.B. ohne Not- oder Krankenbetten) nachzu-
weisen.

Neben den verfiuigbaren Platzen insgesamt ist auch anzugeben, wie viele
Platze zur Betreuung behinderter junger Menschen (§35a SGB VIIl oder
§§53, 54 SGB Xll) vorhanden sind.

Die Frage nach den verfuigbaren Platzen entfallt fir Einrichtungen
Nr. 25 bis 41 in Frage C.

E: Haupt- und nebenberuflich Tatige

Anzugeben sind alle Personen, die in der Einrichtung am Stichtag in
einem haupt- oder nebenberuflichen Arbeitsverhaltnis tatig sind. Es sind
auch zeitlich befristete Arbeitsverhaltnisse zu melden, ebenso Arbeitsbe-
schaffungsmaflinahmen (ABM).

Personen, die auf der Basis von §16 Abs. 3 SGB Il in der Einrichtung tatig
sind (,1-Euro-Jobs*), werden nicht zur Statistik gemeldet.

Ebenfalls nicht zu melden sind Personen, die ehrenamtlich in der Einrich-
tung tatig sind, sowie Personen in Elternzeit, in der Freistellungsphase der
Altersteilzeit und Langzeitkranke.

Bitte beachten Sie:

Bei Personen in Elternzeit, in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
und Langzeitkranken ist aber ersatzweise eingestelltes Personal zu
melden.

F: Angaben zum Personal
1 Angaben zum padagogischen und Verwaltungspersonal

Hier sind nur die Angaben zum padagogischen und zum Verwaltungsper-
sonal einzutragen. Fir das hauswirtschaftliche und technische Personal
erfolgen die Angaben separat.

Fir das padagogische und Verwaltungspersonal ist pro Person eine
Zeile auszufillen.

Um Mehrfachzahlungen zu vermeiden, ist besonders darauf zu achten,
dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter nur bei einer Einrichtung/
Abteilung/Gruppe erfasst wird. Diese Regelung gilt nicht fiir nebenberuf-
lich beschaftigte Honorarkrafte, die Funktionen in mehreren Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtungen ausuben.

Von Jugendamtern, die als Teil eines Fach- oder Geschéftsbereiches
(z.B. Jugend und Soziales) organisiert sind, werden alle tatigen Per-
sonen, die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
(einschlieRlich der wirtschaftlichen Jugendhilfe ) wahrnehmen, gemeldet.

Personen, die in unterschiedlichen Bereichen téatig sind, werden nur
dann gemeldet, wenn sie mehr als 50% der vertraglich vereinbarten
Wochenarbeitszeit mit Aufgaben nach dem SGB VIII und entsprechenden
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Landesausflihrungsgesetzen beschaftigt sind. Gemeldet wird der tat-
sachliche flr die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe verwendete
Stundenanteil.

Sind Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe anderen eigenstandigen
Organisationseinheiten zugeordnet (z.B. kinderpadagogischer Dienst),
sind alle in diesen Bereichen tatigen Personen mit Aufgaben der Kinder-
und Jugendhilfe in die Meldung mit einzubeziehen.

Bitte beachten Sie:

Das Wirtschafts- und Verwaltungspersonal von Mehrzweckeinrichtun-
gen, die entsprechend ihren verschiedenen Zwecken als mehrere Ein-
richtungen gemeldet werden, ist jeweils nur bei einer Einrichtung

(= Abteilung, und zwar der gréf3ten) mit der jeweiligen Wochenstunden-
zahl zu melden.

Nicht zu melden sind:

— Personen, die in Jugendbehdrden und Geschéftsstellen in anderen
Bereichen als solchen der Kinder- und Jugendhilfe tatig sind
(z.B. Elterngeld, MalRnahmen der Eingliederungshilfe fir korperlich
oder geistig behinderte junge Menschen nach dem SGB XII,
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschulgesetz, Gewahrung von
Hilfe zum Lebensunterhalt).

— Familienhelferinnen und Familienhelfer, die im Vertragsverhaltnis mit
der von ihr betreuten Familie stehen und daher auch von ihr bezahlt
werden, sind auch dann nicht zu melden, wenn diese Aufwendungen
aus Kinder- und Jugendhilfemitteln erstattet werden.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ist bei jeder Person entsprechend ihrer tiber-
wiegenden Tatigkeit gemal Schllssel 3 (Seite 8 dieser Unterlage)
anzugeben.

Personen, die Leitungsfunktionen tUber mehrere Arbeitsbereiche aus-
iben, wie Jugendamtsleiter/-in, Geschéftsstellenleiter/-in u.A. sind mit
der Schlisselnummer ,43 Leitung, Geschaftsfiihrung® anzugeben.

Fir Personen, die nur in einem Arbeitsbereich eine Leitungsfunktion
haben, ist nur dann Schlisselnummer 43 anzugeben, wenn sie flr diese
Leitungsfunktion von anderen Tatigkeiten freigestellt sind, andernfalls ist
der entsprechende Arbeitsbereich anzugeben.

01 Kulturelle Jugend(bildungs )arbeit stellt eine Form der Jugend-
arbeit dar, die auf die Aneignung und selbstandige Gestaltung asthe-
tischer Ausdrucksformen (z.B. Theater, bildende Kunst, Musik und Tanz)
gerichtet ist und damit die schopferische Ausdrucksfahigkeit junger
Menschen fordert.

02 AuBerschulische Jugendbildungsarbeit

(§11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIIl) und Aus- und Fortbildung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern freier Trager im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit (§74 Abs. 6 SGB VIII) sind Tatigkeiten im Rahmen von
Bildungsveranstaltungen fur den genannten Personenkreis.

03 Kinder- und Jugenderholung: Hierunter fallen Tatigkeiten in der
Kinder- und Jugenderholung einschlieRlich der Stadtranderholung, auch
Wandern, Fahrten, Lager und Freizeiten (z.B. in Jugendherbergen).

Hierzu gehdren nicht MaRnahmen der Familienerholung, Kinderkuren
und Heilfursorge.

05 Freizeitbezogene, offene Jugendarbeit und Jugendpflege sind
Tatigkeiten z.B. in Jugendzentren.

Bitte beachten Sie:
Jugendbildungsarbeit ist mit Schliisselnummer 01 bzw. 02 zu melden.

07 Mobile Jugendarbeit ist eine sozialpadagogische/sozialarbeite-
rische Tatigkeit, bei der ein gruppen- und lebensfeldbezogener Arbeits-
ansatz in der Jugendarbeit vertreten wird. Hierzu zahlen z.B. Stral3en-
sozialarbeit, FuBballfanprojekte oder niederschwellige und gemeinwesen-
orientierte Angebote der Jugendarbeit.

08 Jugendberatung gemaR §11 Abs. 3 Nr. 6 SGB VIl ist anzugeben,
wenn diese integriert in Einrichtungen oder Verbanden erfolgt.

10 Ausbildungsbezogene Jugendsozialarbeit umfasst sozialpadago-
gische Betreuung gemaR § 13 Abs. 1 und 2 SGB VIII.

11 Unterkunftsbezogene Jugendsozialarbeit ist eine Tatigkeit im
Rahmen der sozialpddagogischen Betreuung gemafR § 13 Abs. 3 SGB VIII.

14 Gruppenleitung zur Tagesbetreuung ausschlieBlich von Kindern
bis unter 3 Jahren (Krippenerziehung, z.B. in Heimen) ist fiir diejeni-
gen Personen anzugeben, denen die Funktion der Gruppenleitung tber-
tragen wurde.
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Bitte beachten Sie:

Fur die Schlisselnummern ,16 ... Kindergartenerziehung,

z.B. in Heimen*, ,18 ... Horterziehung, z.B. in Heimen* und

,20 ... Erziehung in altersgemischten Gruppen, z.B. in Heimen* gilt
gleiches.

15 Zweit- bzw. Erganzungskraft zur Tagesbetreuung ausschlieBlich
von Kindern bis unter 3 Jahren (Krippenerziehung, z.B. in

Heimen) ist flr diejenigen Personen anzugeben, die als weitere Kraft
neben der Gruppenleitung eingesetzt werden. Hilfskrafte sind auch mit
dieser Schlisselnummer zu erfassen.

Bitte beachten Sie:

Fur die Schlisselnummern ,17 ... Kindergartenerziehung,

z.B. in Heimen*, 19 ... Horterziehung, z.B. in Heimen* und

,21 ... Erziehung in altersgemischten Gruppen, z.B. in Heimen* gilt
gleiches.

22 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
gemaR § 17 SGB VIII: Ist keine eindeutige Zuordnung der Beratungstatig-
keit mdglich, sollte eine Zuordnung gemaf der Uberwiegend anfallenden
Beratungsart erfolgen.

23 Andere erzieherische Hilfe umfasst erzieherische Hilfen geman
§27 Abs. 2 (nicht: §§28 - 35) SGB VIII, z.B. flexible Erziehungshilfe oder
Familienaktivierungsmanagement.

24 Erziehungs-/Familienberatung gemaR §28 SGB VIII: Ist keine ein-
deutige Zuordnung der Beratungstatigkeit moglich, sollte eine Zuordnung
gemaR der Uberwiegend anfallenden Beratungsart erfolgen.

29 Erziehung in einer Tagesgruppe sind sozialpadagogische
Tatigkeiten gemaR §32 SGB VIII.

30 Heimerziehung im Gruppendienst/in betreuter Wohnform sind
sozialpadagogische Tatigkeiten in der Erziehungsgruppe geman
§34 SGB VI, hierzu zahlt auch die Gruppenleitung.

31 Heimerziehung mit gruppeniibergeifenden Tatigkeiten sind so-

zialpadagogische bzw. therapeutische Tatigkeiten gema §34 SGB VIII,
die fur mehrere Gruppen bzw. einzelne junge Menschen zur Verfliigung

stehen, z.B. Erziehungsleitung, Therapieangebote.

Bitte beachten Sie:

Die Heimleitung ist nicht hier, sondern mit Schlisselnummer
,43 Leitung, Geschéaftsflihrung” anzugeben.

32 Betreuung behinderter junger Menschen: Erfasst werden padago-
gische und therapeutische Tatigkeiten in Einrichtungen, die teilstationare
und stationare Hilfen nach dem 6. Kapitel (§§53, 54)

SGB XIll bzw. §35a SGB VIl erbringen.

34 ASD und Forderung der Erziehung in der Familie geman

§16 SGB VIl sind Tatigkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes bzw.
im Rahmen von Familienbildung, -beratung und -freizeiten bei 6ffentlichen
und freien Tragern.

37 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften:
Hierunter fallen

— Beistandschaft: Ein Beistand unterstltzt allein erziehende, sorgebe-
rechtigte Elternteile auf Antrag. Beistandschaften kdnnen auf bestimmte
Angelegenheiten (z.B. zur Durchsetzung von Unterhaltsansprichen fur
Kinder aus geschiedenen Ehen - Unterhaltsbeistandschaften) begrenzt
werden. Beistandschaften sind von Erziehungsbeistandschaften
(8§30 SGB VIII) nach Voraussetzungen und Aufgabenstellung zu unter-
scheiden.

— Amtspflegschaft: Der Amtspfleger/die Amtspflegerin unterstitzt eine
Person in personlichen und wirtschaftlichen Belangen; im Gegensatz
zur Vormundschaft umfasst die Pflegschaft nur die Wahrnehmung be-
stimmter Angelegenheiten der elterlichen Sorge.

— Amtsvormundschaft: Ein Vormund wird tatig, wenn Eltern als die
eigentlichen gesetzlichen Vertreter von Kindern und Jugendlichen
gestorben sind, bei Sorgerechtsentzug oder Adoptionsfreigabe. Einen
Vormund erhalten auch Kinder minderjahriger Mitter, die nicht mit dem
Vater des Kindes verheiratet sind. Der Amtsvormund nimmt grundséatz-
lich die gesamte elterliche Sorge (Personensorge und Vermogenssor-
ge) wahr.

38 Adoptionsvermittlung: Die Vermittlung zur Adoption freigegebener

Minderjahriger und das vorbereitende Verfahren wird von den Adoptions-

vermittlungsstellen der Jugendamter, der Landesjugendamter und der

Trager der freien Jugendhilfe durchgefihrt.
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40 Unterrichtliche/schulische Tatigkeiten: Dieser Bereich ist auch an-
zugeben, wenn z.B. im Rahmen der Jugendsozialarbeit Unterricht erteilt
wird. Aus Landesmitteln bezuschusstes Lehrpersonal an Heimschulen ist
hier einzuordnen.

41 Fort- und Weiterbildung: Die Tatigkeit von Jugendbildungsreferen-
tinnen und Jugendbildungsreferenten im Bereich der Jugendarbeit ist
nicht hier, sondern als Jugendbildungsarbeit mit Schlisselnummer 01
bzw. 02 anzugeben.

Bitte beachten Sie:

Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freier
Trager im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

(8§74 Abs. 6 SGB VIII) ist nicht hier, sondern mit Schliisselnummer 02
anzugeben.

42 Supervision: Hier sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
berlcksichtigen, die auf Honorarbasis Supervision in einer Einrichtung
durchfuhren.

43 Leitung, Geschaftsfiihrung: Fir Personen, die Leitungsfunkti-
onen Uber mehrere Arbeitsbereiche austben, wie Jugendamtsleiter/-in,
Geschaftsstellenleiter/-in u. A. Personen, die nur in einem Arbeitsbereich
eine Leitungsfunktion haben (z.B. Leiter/-innen von gréReren Kinder-
tageseinrichtungen), sind nur dann hier zu melden, wenn sie fur diese
Leitungsfunktion von anderen Tatigkeiten freigestellt sind, andernfalls ist
der entsprechende Arbeitsbereich anzugeben.

44 Jugendhilfeplanung: Hierzu gehdren bei 6ffentlichen Tragern
Planungsaufgaben nach §80 SGB VIII; bei freien Tragern Tatigkeiten im
Sinne der Kooperation gemaR §80 Abs. 3 SGB VIII.

45 Referententétigkeit in Behorden, Vereinen und Verbanden sind
Tatigkeiten zur Organisation und Koordination einzelner Bereiche sowie
Tatigkeiten als Jugendreferentin und Jugendreferent. Die Tatigkeit der
Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbildungsreferenten im Bereich
der Jugendarbeit ist unter Jugendbildungsarbeit mit Schlisselnummer 01
bzw. 02 anzugeben.

46 Fachberatung von Kindertageseinrichtungen wird von 6ffentlichen
und freien Tragern durchgefihrt und dient der Unterstutzung und Quali-
fizierung der organisatorischen und padagogischen Arbeit in Kinderta-
geseinrichtungen.

47 Beratung von Einrichtungen: Hierunter fallen z. B. Tatigkeiten der
Heimaufsicht der Landesjugendamter. Die Fachberatung von Kinder-
tageseinrichtungen ist separat mit Schlisselnummer 46 anzugeben.

Beschiéftigungsumfang

Anzugeben ist die durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit in Stunden,
gegebenenfalls mit einer gerundeten Nachkommastelle, die im Arbeits-
bzw. Dienstvertrag vereinbart ist. Personen mit geringfligiger Beschafti-
gung, z.B. mit Honorarvertragen, sind nur dann zu bericksichtigen, wenn
sie zusammenhangend mindestens 3 Monate im Jahr beschaftigt werden
und zum Zeitpunkt der Erhebung unter Vertrag stehen. Weist der Hono-
rarvertrag keine bestimmte Stundenzahl aus, sind die tatsachlich gelei-
steten Stunden im Wochendurchschnitt anzugeben.

Haupt- bzw. nebenberuflich Tatige

Personen, die neben ihrer beruflichen Tatigkeit (mit anderem Schwer-
punkt) in einer Einrichtung tatig sind oder diese betreiben, z.B. Pfarrer/-in
in ihrer Gemeinde, sind mit ihren durchschnittlich geleisteten Wochen-
stunden fir die Einrichtung in der Spalte ,nebenberuflich* anzugeben.

Honorarkrafte, die Funktionen in mehreren Einrichtungen austben, sind
von jeder dieser Einrichtungen mit den tatsachlich geleisteten Wochen-
stunden fir die Einrichtung als ,nebenberuflich* tatig anzugeben.

Bei einer vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit von weniger als
10 Stunden ist in jedem Fall nebenberuflich anzugeben.

Berufsausbildungsabschluss

Der Berufsausbildungsabschluss ist gemaR Schliissel 2 (Seite 1 dieser
Unterlage ) einzutragen. Malgebend sind dabei die Verhaltnisse am
Stichtag.

Die Zuordnung von DDR-Berufsausbildungsabschliissen und gebrauch-
lichen Berufsbezeichnungen wird in der Liste am Ende der Erlduterungen
geregelt. Andere Berufsausbildungsabschliisse sollen den ihnen am
ehesten entsprechenden im Schlissel enthaltenen Kategorien zugeordnet
werden.
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Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise:

01

02

04

Dipl.-Sozialpadagoge/Dipl.-Sozialpadagogin,
Dipl.-Sozialarbeiter/-in: Hierunter fallen auch Abschlisse, die an
einer Gesamthochschule/Universitat im Fachhochschulstudiengang
abgelegt wurden sowie Bachelor of Art-Abschlisse fiir die Bereiche
Padagogik des Kindesalters, Sozialarbeit bzw. Sozialwesen.
Dipl.-Padagoge/Dipl.-Padagogin, Dipl.-Sozialpadagoge/
Dipl.-Sozialpadagogin, Dipl.-Erziehungswissenschaftler/-in:
Hierunter fallen auch Magister-Abschlisse mit Hauptfach Er-
ziehungswissenschaft, Dipl.-Sozialpadagoge/-in mit universitarem
Diplom (Langstudiengang), Dipl.-Elementarerzieher/-in,

06

08

1

Kinderpfleger/-in:

Hierunter fallen auch Erziehungshelfer/-in (RP), Dorfhelfer/-in
(BW, BY, NI, NRW).

Familienpfleger/-in:

Hierunter fallen auch die Fachkraft fiir Hauswirtschaft und
Sozialpflege (SH), Haus- und Familienpfleger/-in (BW, HB, NI, ST).
Sonstige soziale/sozialpadagogische Kurzausbildung:
Ausbildung unterhalb der Fachschulausbildung; es kann sich auch
um Sonderlehrgéange oder um landesspezifische Modellvorhaben
handeln.

Dipl.-Sonderpadagoge/ Dipl.-Sonderpadagogin und Dipl.-Rehabilita-
tionspadagoge/ Dipl.-Rehabilitationspadagogin sowie Master of Art-
Abschlisse fir die Bereiche Padagogik des Kindesalters,
Sozialarbeit bzw. Sozialwesen.

Erzieher/-in:

Hierunter fallen auch staatlich anerkannte Kindergartnerin und Kin-
derhortnerin, Arbeitserzieher/-in (BW), Erzieher/-in — Fachrichtung

2 Angaben zum hauswirtschaftlichen und technischen Personal

Hier sind Angaben z.B. zum Hausmeister, zum Kiichen- und Reinigungs-

personal, auch fur geringfligig beschéaftigte Personen auf 400-Euro-Basis,
einzutragen, sofern diese direkt von der Einrichtung bzw. beim Trager an-
gestellt sind. Personal externer Firmen ist hier nicht anzugeben.

Jugend- und Heimerziehung (BW), Fachkraft Soziale Arbeit (SN).

Zuordnung von DDR-Berufsausbildungsabschliissen

Schl.
Nr.

01

04

06
14
17

18

21

22

24

25

26

29

32
35

Berufsausbildungsabschluss

Dipl.-Sozialpadagoge/Dipl.-Sozialpadagogin,
Dipl.-Sozialarbeiter/Dipl.-Sozialarbeiterin (FH oder
vergleichbarer Abschluss)

Erzieher/-in

Kinderpfleger/-in
Psychologe/Psychologin mit Hochschulabschluss

(Fach-)Kinderkrankenschwester, -pfleger,
Krankenschwester, -pfleger

Krankengymnast/-in, Masseur/-in,

Masseur und med. Bademeister/ Masseurin und med.

Bademeisterin

Fachlehrer/-in oder
sonstiger Lehrer/sonstige Lehrerin

Sonstiger Hochschulabschluss

Abschlussprifung fir den gehobenen
Dienst/Zweite Angestelltenprifung

Sonstiger Verwaltungsberuf

Hauswirtschaftsleiter/-in, Wirtschafter/-in,
Ocekotrophologe/ Oekotrophologin

Facharbeiter/-in

Sonstiger Berufsausbildungsabschluss

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung
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umfasst zum Beispiel auch

Sozialdiakon/-in, Sozialpadagoge/Sozialpadagogin, Jugendfiirsorger/-in,
Sozial- und Gesundheitsfirsorger/-in, Rehabilitationspadagoge/Rehabilitations-
padagogin

Heimerzieher/-in, Unterstufenlehrer/-in, Kindergartnerin, Krippenerzieher/-in,
Krippenpadagoge/-in, Horterzieher/-in, Erzieher/-in fur Jugendheime,
Erzieher/-in in Heimen und Horten, Erzieher/-in im kirchlichen Dienst,
Gruppenerzieher/-in, Kinderdiakon/-in

Facharbeiter/-in fur Kinderpflege
Diplompsychologe/Diplompsychologin

Sauglingskrankenschwester, Facharbeiter/-in fir Krankenpflege

Physiotherapeut/-in

Diplomlehrer/-in, Lehrer/-in, Diplomagrarpddagoge/Diplomagrarpadagogin,
Diplomsportlehrer/-in, Diplomlehrer/-in fir Staatsbirgerkunde

Diplomphilologe/Diplomphilologin, Diplomphilosoph/-in, Diplomjurist/-in,
Diplomingenieur/-in (TU oder TH), Diplomékonom/-in, Gesellschafts-
wissenschaftler/-in, Theologe/Theologin, Sozialwissenschaftler/-in

Ingenieur/-in mit weniger als drei Jahren ingenieurmafiger Tatigkeit,
Okonom/-in, Finanzékonom/-in, Okonom/-in der Fachrichtung Sozia-
listische Betriebswirtschaft des Gesundheits- und Sozialwesens

Wirtschafts-, Industrie-, Finanz-, Handelskaufmann/-frau, Buchhalter/-in,
Fachschulabschluss Staat und Recht, Facharbeiter/-in flir Schreibtechnik,
Facharbeiter/-in fir Nachrichtentechnik, Facharbeiter/-in fir Datenverarbeitung,
Facharbeiter/-in fur Post- und Fernmeldewesen

Diplomwirtschafter/-in, Okonom/-in der Fachrichtung Gesellschaftliche
Speisewirtschaft, Okonom/-in der Fachrichtung Gaststéatten- und Hotelwesen

Friseur, Friseuse, HerrenmaRschneider/-in, Schlosser/-in, Schreiner/-in,
Elektriker/-in, Maler/-in, Technische/-r Zeichner/-in, Kleidungsfacharbeiter/-in,
Forstfacharbeiter/-in, Betriebs- und Verkehrsfacharbeiter/-in, Agro-Techniker/-in,
Mechanisator/-in, Instandhaltungsmechaniker/-in, Offset-Drucker/-in,
Kfz-Mechaniker/-in

Verkaufer/-in, Klubleiter/-in, Freundschaftspionierleiter/-in

Erziehungshelfer/-in ohne Abschluss
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1-16 1 I | I
Gemeinde Einrichtung SA

1
Kreis

BA Land
Schlisselnummern fur Arbeitsbereich
Schlissel 3
Schl. Arbeitsbereich Schl. Arbeitsbereich
Nr. Nr.
01 Kulturelle Jugend(bildungs )arbeit 23 Andere erzieherische Hilfe gemaR
02 AuRerschulische Jugendbildungsarbeit §27 Abs. 2 SGB VIl (2.B. flexible Hilfen)
(§11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII) und Aus- und Fortbildung von 24 Erziehungs-/Familienberatung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freier Trager im Rah- gemal §28 SGB VIl
men der Kinder- und Jugendarbeit (§ 74 Abs. 6 SGB VIII) 25 Soziale Gruppenarbeit gemaR §29 SGB VIII
03 Kinder- und Jugenderholung 26 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
04 Internationale Jugendarbeit gemaR §30 SGB VIl
05 Freizeitbezogene, offene Jugendarbeit und 27 Sozialpadagogische Familienhilfe
Jugendpflege gemal §31 SGB VI
06 Jugendverbandsarbeit 28 Intensive sozialpadagogische Einzelbetreuung
07 Mobile Jugendarbeit gemal §35 SGB VIl
= 29 Erziehung in einer Tagesgruppe
08 J dberat 3§11 Abs. 3 Nr. 6 SGB VI
ugencberatung gema §11 Abs. 3 Nr gemaR §32 SGB VIl
09 Spielplatzwesen 30 Heimerziehung im Gruppendienst/in betreuter
10 Ausbildungsbezogene Jugendsozialarbeit Wohnform geméaR § 34 SGB VI
ak §13 Abs. 1 und 2 SGB VIII
gemat § s-1un 31 Heimerziehung mit gruppenibergreifenden
1 Unterkunftsbezogene Jugendsozialarbeit Tatigkeiten gemaR §34 SGB VIl
al §13 Abs. B VI
gemal § 13 Abs. 3 SG 32 Betreuung behinderter junger Menschen
12 hulsozialarbeit
S_C u.302|a aroel o ) _ _ 33 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
13 Eingliederungsarbeit fir Spataussiedler/-innen 34 ASD und Férderung der Erziehung in der Familie
14 Gruppenleitung zur Tagesbetreuung ausschlieflich von gemaRk § 16 SGB VIII
Ki i t h Kri ieh
indern bis unter 3 Jahren (Krippenerziehung) 35 Pflegekinderwesen, Familienpflege
15 Zweit- bzw. Erganzungskraft zur Tagesbetreuung .
ausschlieBlich von Kindern bis unter 3 Jahren 36 Inobhutnahme, Herausnahme gemaf §42 SGB VIil
(Krippenerziehung) 37 Beistandschaften, Amtspflegschaften,
16 Gruppenleitung zur Tagesbetreuung ausschlieRlich von Amtsvormundschaften
Kindern ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt 38 Adoptionsvermittlung
(Kindergartenerziehung) 39 Jugendgerichtshilfe
17 Zweit- bzw. Erganzungskraft zur Tagesbetreuung 40 Unterrichtliche/schulische Tatigkeit
ausschlieRlich von Kindern ab 2 Jahren bis zum niefrichtiiche/schulische Tatigkefien
Schuleintritt (Kindergartenerziehung) 41 Fort- und Weiterbildung
18 Gruppenleitung zur Tagesbetreuung ausschlieBlich von 42 Supervision
Schulkindern (Horterziehung) 43 Leitung, Geschéftsfiihrung
19 Zweit- bzw. Erganzungskraft zur Tagesbetreuung 44 Jugendhilfeplanung
ausschlief3lich von Schulkindern (Horterziehung)
) ) ) 45 Referententéatigkeit in Behérden, Vereinen und
20 G.ruppenleltung in altersgemischten Gruppen der Verbanden
Kindertagesbetreuung
B 46 Fachberatung von Kindertageseinrichtungen
21 Zweit- bzw. Erganzungskraft in altersgemischten o
Gruppen der Kindertagesbetreuung 47 Beratung von Einrichtungen
22 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 48 Verwaltuhg (einschlieRlich wirtschaftlicher
und Scheidung gemaR § 17 SGB VI Jugendhilfe)
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